Stand 04.11.2011

Ausfüllhinweise zu den Antragsformularen der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007)
Bitte nutzen Sie die Möglichkeiten der Förderberatung in den Außenstellen des LfULG bevor Sie einen Förderantrag stellen. Dann können Fragen, die sich im Zusammenhang mit der geplanten Beantragung ergeben, bereits vorab geklärt werden.

Die eigentliche Antragstellung sollte dann, damit noch eine zeitgerechte Bearbeitung Ihres Antrages erfolgen kann, mindestens 3 Monate vor dem geplanten Beginn der Maßnahme erfolgen. 

Allgemeine Hinweise zu den Antragsformularen
Für die Antragstellung benötigen Sie je Vorhaben einen Basisantrag, einen Finanzierungsplan, mindestens ein Maßnahmeblatt und ggf. Ergänzungsblätter. Ein Vorhaben kann sich aus einer oder mehreren Maßnahmen zusammensetzen (siehe folgende Tabelle). Beachten Sie aber, dass nur Maßnahmen, die einen inhaltlich-sachlichen Zusammenhang aufweisen, in einem Antrag zusammengefasst werden können. 
Für bestimmte Maßnahmen nach A.1, A.2 und B.4 der Richtlinie Natürliches Erbe erfolgt die Förderung auf Basis von Standardkostensätzen. Die Standardkostensätze einschließlich der für diese Maßnahmen geltenden Fördersätze können der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“ entnommen werden. Die Übersicht ist auf der Internetseite der RL NE/2007 eingestellt. 
Die regelmäßigen Fördersätze der sonstigen Maßnahmen können der ebenfalls auf der Internetseite der Richtlinie Natürliches Erbe eingestellten Übersicht „Richtlinie NE/2007 – Fördersätze“ entnommen werden. 
	Nr. Förder-

maßnahme
	Fördermaßnahme
	Mögliche ergänzende Leistungen *1

	A.1
	Biotopgestaltung (z. B. Sanierung und Verbesserung von Biotopflächen, Entbuschungsmaßnahmen, Sanierung von Weinbergs- und Trockenmauern) 
	jeweils F, P und M

	
	Kopfbaumschnitt, Gehölzsanierung – Standardkostensätze
	jeweils F

	A.2
	Anlage von Gehölzstrukturen des Offenlandes (z. B. Nachpflanzung innerhalb bestehender Gehölze / Hecken oder Einzelbaumpflanzungen)
	jeweils F, P und M

	
	Anlage von Hecken, Feldgehölzen, Ufergehölzen; Neuanlage und Nachpflanzung von Streuobstwiesen / Obstbaumreihen – Standardkostensätze
	jeweils F

	A.3
	Technik und Ausstattungsgegenstände (z. B. Anschaffung von Mäh- und Beräumungstechnik)
	/

	A.4
	Investive Artenschutzmaßnahmen (z. B. Maßnahmen zur Sicherung von Lebensstätten geschützter Arten)
	jeweils F, P und M

	
	Herdenschutz vor Wolfsübergriffen
	

	B.4
	Wiederkehrende Artenschutzmaßnahmen*2 (z. B. Überwachung von Artvorkommen)
	jeweils P und M

	
	Betreuung von Amphibienleiteinrichtungen – Standardkostensätze 
	/

	C.2
	Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit (z. B. Öffentlichkeitsarbeit zu praktischen Naturschutzmaßnahmen, Naturschutzbezogene Bildungsarbeit)
	/

	D*3
	Komplexvorhaben des Naturschutzes
	/


*1      F… Flächenbereitstellung; P… Planungsleistungen und begleitende Erfassungen; M…Managementleistungen
*2    Im Rahmen von B.4 – Maßnahmen ist weder die Pflege noch die Nutzung von Flächen zuwendungsfähig.
*3   Die Antragstellung für D – Maßnahmen ist nur in Ausnahmefällen möglich und erfordert eine gesonderte Prüfung durch das SMUL.
Für jede beantragte Maßnahme ist eines der folgenden Maßnahmeblätter auszufüllen:
	Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze)

	Maßnahmeblatt A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze)

	Maßnahmeblatt A.3 Technik und Ausstattungsgegenstände

	Maßnahmeblatt zum Herdenschutz vor Wolfsübergriffen (A.4)

	Maßnahmeblatt D


Versehen Sie bitte die einzelnen Maßnahme- und Ergänzungsblätter mit einer laufenden Nummer.
Sind innerhalb einer Fördermaßnahme der Richtlinie NE/2007 mehrere gleichartige Maßnahmen geplant (z. B. zwei A.1 – Maßnahmen mit gleichen Fördersätzen) können diese in einem Maßnahmeblatt zusammen beantragt werden. Maßnahmen, die zu unterschiedlichen Fördermaßnahmen der Richtlinie gehören (z.B. zu A.1 – Maßnahmen und A.2 – Maßnahmen) sowie Maßnahmen, die mit unterschiedlichen Fördersätzen beantragt werden (z.B. eine A.1 – Maßnahme mit 60 % und eine A.1 – Maßnahme mit 80 %), dürfen nicht in einem Maßnahmeblatt zusammengefasst werden. Für Maßnahmen auf Basis von Standardkostensätzen sind für die unterschiedlichen Varianten (z.B. Kopfbaumschnitt mit normalem Aufwand und Kopfbaumschnitt mit erhöhtem Aufwand) jeweils getrennte Maßnahmeblätter auszufüllen.
Möchten Sie in Kombination mit den Maßnahmen A.1, A.2, A.4 oder C.2 die Anschaffung von Technik und/ oder Ausstattungsgegenständen beantragen, füllen Sie bitte zusätzlich zum Maßnahmeblatt das Ergänzungsblatt T: Erklärung zur Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen aus. 
Sofern Sie im Zusammenhang mit der Maßnahme Planungsleistungen, Managementleistungen oder Leistungen zur Flächenbreitstellung beantragen möchten, füllen Sie bitte für jede ergänzende Leistung zur Maßnahme ein separates Ergänzungsblatt aus:
· für Planungs- oder Managementleistungen Ergänzungsblatt P/M
· für Leistungen zur Flächenbreitstellung Ergänzungsblatt F
Bei gleichzeitiger Beantragung mehrerer verschiedener Fördermaßnahmen der Richtlinie (z. B. A.1, A.2 etc.) bzw. von Maßnahmen mit unterschiedlichen Fördersätzen (z. B. A.1 mit 60 % und A.1 mit 80%) müssen Planungsleistungen, Managementleistungen sowie Leistungen zur Flächenbreitstellung für die jeweiligen Fördermaßnahmen getrennt aufgeführt werden. Bei den nach Standardkostensätzen geförderten Maßnahmen werden Planungs- und Managementleistungen nicht gefördert, diese sind bereits in den Standardkostensätzen enthalten. 
i 
Die Aufwendungen für Planungsleistungen, Managementleistungen bzw. Leistungen zur Flächenbereitstellung sind in der Regel jeweils nur bis zu 10% der Gesamtaufwendungen für Vorhaben nach A.1, A.2 und A.4 bzw. B.4 zuwendungsfähig.
Beachten Sie, dass Managementleistungen nur für juristische Personen bzw. Träger von Unternehmen förderfähig sind.
Bitte fügen Sie Ihrem Antrag eine Auflistung der eingereichten Anlagen bei. Eine Übersicht über ggf. relevante Anlagen finden Sie am Ende dieser Ausfüllhinweise.

Ausfüllhinweise zum Basisantrag

S.1 und 2  BNR 10 & BNR 15 
Die Angabe der BNR 10 ist in jedem Fall nötig, da eine Bewilligung sonst nicht möglich ist. Für die Beantragung von A - und C – Maßnahmen ist zusätzlich zu der BNR 10 die BNR 15 anzugeben.
Sofern Sie noch nicht über die erforderlichen Betriebsnummern verfügen, wenden Sie sich bitte an die für Ihren Wohn- bzw. Betriebssitz zuständige Außenstelle des LfULG. 

Die BNR 15 ist die 15stellige Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung (Unternehmensnummer InVeKoS/ELER – BNR 15, oder ELER-Registriernummer), die Ihnen gleichzeitig mit Ihrer PIN den Zugang zur ZID (Zentrale InVeKoS-Datenbank) ermöglicht.
Ohne die erforderlichen Angaben kann eine Bearbeitung des Antrages nicht erfolgen. 
S.2 Rechtsform

Soweit eine natürliche Person, die zugleich Unternehmer ist, einen Zuwendungsantrag stellt, hängt die Einordnung vom Zuwendungszweck (Förderung des Unternehmens oder des Privathaushalts) ab.

S.2 Steuerliche Behandlung

Sofern Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind, beachten Sie bitte, dass die im Rahmen der nachgewiesenen Ausgaben geleistete Mehrwertsteuer nicht zuwendungsfähig ist. Die Mehrwertsteuer ist in diesen Fällen bei der Darstellung der Ausgaben nicht anzugeben (Nettoangaben verwenden). Sofern Sie als juristische Person des Privatrechts mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit bzw. als Träger eines Unternehmens nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, muss ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Folgende Nachweise können anerkannt werden:
· Bescheinigungen des Finanzamtes oder des Steuerberaters

· Fragebögen zur gewerblichen, landwirtschaftlichen oder freiberuflichen Betriebsanmeldung gemäß § 138 Abgabeordnung

· Umsatzsteuererklärung des Vorjahres 
S.4 Bisherige Förderung aus RL NE/2007

Sofern Sie den Antrag als natürliche Person stellen, sind sämtliche Zuwendungen aus der Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2007) einschließlich der Förderung nach B.1 (Spezifische Maßnahmen der naturschutzgerechten Nutzung und Pflege) sowie B.2 (Obstgehölzschnitt) anzugeben. 
Ausfüllhinweise zum Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) 
S.2 Einheiten zur Angabe des Maßnahmeumfangs
	Art der Maßnahme
	zu verwendende Einheit

	Weiträumige Maßnahmen, z. B:

Feuchtgebietsrenaturierung, Stillgewässersanierung, Bestandsverbesserung Grünland, Ersteinrichtungsmaßnahmen / Entbuschung
	m² der Maßnahmefläche

	Anlage/ Sanierung von Trocken- und Weinbergsmauern
	m² der vertikalen Fläche

	Entnahme von Einzelbäumen, Pflanzung von Einzelgehölzen / Baumreihen (außer Obstgehölze)
	Anzahl der Bäume


Sofern für die Angabe des Maßnahmeumfangs keine der genannten Einheiten verwendet werden kann, wählen Sie bitte selbst eine geeignete Einheit und geben diese im Maßnahmeblatt an.

S. 2 Dauerhafte Veränderung oder Nutzungseinschränkung der Fläche

Bewirkt die Maßnahme eine dauerhafte Veränderung bzw. eine Nutzungseinschränkung der Fläche, ist die Zustimmung des Flächeneigentümers (falls dieser nicht der Antragsteller selbst ist) den Unterlagen beizufügen. 
Sofern die Maßnahme auf Grundlage einer behördlichen Duldungsverfügung durchgeführt werden soll, geben Sie dies bitte gesondert an.
S.3 Nutzungsberechtigung / Eigentümerzustimmung

Sofern Sie nicht selbst Nutzungsberechtigter bzw. Eigentümer der von der Maßnahmedurchführung betroffenen Fläche/n sind, ist für die Zustimmung des Nutzungsberechtigten bzw. des Eigentümers die hierfür auf der Internetseite der Richtlinie Natürliches Erbe bereit gestellte Vorlage oder eine gleichwertige Zustimmung des Eigentümers / Nutzungsberechtigten, die mindestens die nachfolgenden Angaben und Zusicherungen enthält, einzureichen:

· Name des Zuwendungsempfängers sowie des Eigentümers und/oder Nutzungsberechtigten,

· genaue Angaben zur Flächenidentifikation (entsprechend Antrag),

· Kurzbezeichnung der vorgesehenen Maßnahme,

· Zusicherung des Eigentümers und/oder Nutzungsberechtigten, dass die Maßnahme durchgeführt werden kann und die Fläche auch für die Dauer der Zweckbindungsfrist zur Verfügung steht.
S.3 Angaben zur Flächenidentifizierung
Informationen über die Lage der Flächen innerhalb des Feldblocksystems erhalten Sie über den Sachsenatlas auf den Internetseiten des Freistaates Sachsen unter: 
www.atlas.sachsen.de 

( Kartenansicht 
( Erweiterte Funktionen 
( Geologie-Natur-Umwelt-Wald
( Feldblöcke
Aus einer Feldblock- oder Kartenskizze müssen insbesondere der Ort des Vorhabens und die Abgrenzung zweifelsfrei erkennbar sein.
Die Angabe von Flurstücken ist nur erforderlich, sofern:

· sich die Fläche außerhalb der Feldblockreferenz befindet (d.h. für diese Fläche kein Feldblock existiert) oder
· eine dauerhafte Veränderung bzw. Nutzungseinschränkung durch die Maßnahme/-n bewirkt wird.
Die Flur ist nur in ehemals preußisch vermessenen Gebieten anzugeben. 

S. 3 Kombination Förderung / Betriebsprämie
Bei Maßnahmen mit Flächenbezug ist zusätzlich die Angabe erforderlich, ob auf den von der Maßnahme betroffenen Flächen innerhalb des vorgesehenen Durchführungszeitraums des Vorhabens Betriebsprämie (BP) durch Sie oder den Nutzungsberechtigten der Fläche beantragt wird. Darüber hinaus ist die Angabe erforderlich, ob auf den betroffenen Flächen die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen nach der Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2007 - Maßnahmen B.1 und B.2) oder der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung (Auw/2007) erfolgt oder vorgesehen ist.  
S.4/5 Kostenkalkulation 
Bitte beachten Sie, dass für Dienstleistungen Dritter sowie für die Anschaffung/den Kauf von Technik immer mindestens 3 vergleichbare Kostenangebote eingeholt und dem Antrag beigefügt werden müssen. Das wirtschaftlichste Angebot ist auszuwählen. Soll von dieser Regelung abgewichen werden, dann ist zusätzlich eine ausführliche Begründung vorzulegen.

Kosten für die Anschaffung / den Kauf von Technik und Anlagen, die für die Durchführung der Maßnahme benötigt werden, sind im Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) anzugeben. Kosten für im Zusammenhang mit der Maßnahme beantragte Planungsleistungen, Managementleistungen und Aufwendungen zur Flächenbereitstellung sind in den Ergänzungsblättern P/M und F aufzuführen.
Für die Ermittlung von Personalausgaben des Zuwendungsempfängers gilt die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise. Der anerkennungsfähige Personalkostensatz pro Arbeitsstunde wird auf der Basis des tatsächlichen Arbeitnehmerbruttolohns/-gehalts gemäß Arbeitsvertrag/ Tarifvertrag ermittelt. 

Im Fall von Arbeitsverträgen mit Angabe des Stundenlohns ergeben sich die Personalausgaben je Arbeitsstunde nach folgender Formel:

Resultierender Personalkostensatz    =    Stundenlohn * 1,51

Im Fall von Arbeitsverträgen mit Angabe des Monatsentgeltes ergeben sich die Personalausgaben je Arbeitsstunde nach folgender Formel:

Resultierender Personalkostensatz    =             Monatsentgelt                  * 1,51  
                  Wochenarbeitszeit * 4,35

Die anerkennungsfähigen Personalausgaben ergeben sich aus dem Zeitumfang für die Umsetzung der Maßnahme multipliziert mit dem resultierenden Personalkostensatz pro Arbeitsstunde. Die Angemessenheit der Personalausgaben für die jeweiligen Tätigkeiten wird durch die Behörde im Rahmen der Antragsprüfung beurteilt. 
Mit dem Antrag ist der Arbeitsvertrag (Original oder beglaubigte Kopie) sowie ggf. ein Nachweis der Einstufung des betroffenen Mitarbeiters einzureichen. Sofern der Mitarbeiter noch nicht eingestellt wurde, ist die vorgesehene Vergütung anzugeben und der Arbeitsvertrag unverzüglich, spätestens jedoch mit dem Auszahlungsantrag, vorzulegen. 
i Bitte beachten Sie, dass für Vorhaben, die ausschließlich Personalausgaben beinhalten, keine Bewilligungen erteilt werden können.
Unentgeltliche Leistungen des Antragstellers können nur maximal bis zur Höhe des nicht aus der Richtlinie Natürliches Erbe erbrachten Finanzierungsanteils (Eigenanteil, Zuwendungen Dritter) berücksichtigt werden.

Der Anerkennung unentgeltlicher Eigenleistungen des Antragstellers werden (außer bei Bauleistungen) folgende Regelstundensätze zugrunde gelegt: 

	Qualifikation
	Regelstundensatz 

[EUR/Akh]

	Hilfsarbeiter
	9

	Fachkraft
	12

	Meister
	15

	Fachhochschulabschluss
	20

	Hochschulabschluss
	24


Für die Einstufung gelten folgende Beschreibungen: „Hilfsarbeiter“ (Tätigkeiten, die keine Fachkenntnisse erfordern), „Fachkraft“ (Tätigkeiten, die eine entsprechende Ausbildung voraussetzen, wie z. B. Bedienung von Spezialtechnik), Meister (anleitende Tätigkeit wie z. B. Kolonnenführer), Fachhochschulabschluss (leitende Tätigkeiten wie Steuerung und Kontrolle von Arbeitsprozessen) und Hochschulabschluss (hochqualifizierte Tätigkeiten wie wissenschaftliche oder ingenieurtechnische Arbeiten).

Unentgeltliche Arbeitsleistungen für die Errichtung/Modernisierung von baulichen Anlagen (Definition in §2 der Sächsischen Bauordnung), können ausschließlich bei Gebietskörperschaften sowie nicht gewerblichen Zusammenschlüssen (bspw. Vereine und als gemeinnützig anerkannte Antragsteller) als zuwendungsfähig anerkannt werden. In diesen Fällen ist die anerkennbare unentgeltliche Eigenleistung auf maximal 60% des Betrages, der sich bei Vergabe der Leistung an ein Unternehmen ergeben würde, begrenzt. Zudem muss der Wert der erbrachten unentgeltlichen Arbeitsleistung bei baulichen Anlagen durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur oder Architekten bestätigt werden. 
Bei der Maßnahme A.3 (Technik und Ausstattungsgegenstände) können keine unentgeltlichen Eigenleistungen anerkannt werden. 
Die unentgeltliche Stellung von Gerät, Material oder Grundstücken durch den Zuwendungsempfänger oder Dritte ist nicht zuwendungsfähig.
Sofern Fahrtkosten als Sachausgaben geltend gemacht werden, ist anzugeben, ob es sich bei den genutzten Fahrzeugen um Dienstfahrzeuge des Zuwendungsempfängers oder Privatfahrzeuge von Mitarbeitern des Zuwendungsempfängers handelt. Handelt es sich um Dienstfahrzeuge des Zuwendungsempfängers ist eine Erklärung darüber abzugeben, ob für die Anschaffung oder das Leasing des Fahrzeuges eine Zuwendung von öffentlichen Stellen gewährt wurde oder gewährt wird. 
Im Feld „Einnahmen“ sind etwaige im Zusammenhang mit dem Vorhaben stehende Einnahmen wie Eintrittsgelder, Einschreibegebühren, Verkäufe z.B. von Broschüren, Vermietungen, Dienstleistungen oder sonstige gleichwertige Zahlungseingänge anzugeben. Für Maßnahmen, die in der Übersicht der Fördersätze unter I. (Vorhaben mit Bezug zur Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte / Investitionen in Technik und Ausstattungsgegenstände) dargestellt sind, ist die Angabe von Einnahmen nicht erforderlich.
Ausfüllhinweise zum Maßnahmeblatt A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze)
S.1 Art der Maßnahme

Bitte wählen Sie die beantragte Maßnahme aus. Hinweise zur Einstufung der vorgesehenen Maßnahmen in die unterschiedlichen Varianten können den „Merkblättern für Maßnahmen mit Standardkostensätzen“ auf der Internetseite der RL NE entnommen werden.
S. 1 Maßnahmebeschreibung

Ergänzend zur hier vorgenommenen Maßnahmebeschreibung sind folgende Anlagen beizufügen:

A.1 Kopfbaumschnitt:
· Übersichtskarte zur Lage der Maßnahme sowie eine genaue Karte mit dem Standort der einzelnen Kopfbäume entsprechend S. 3 Nr. 4.4 des Maßnahmeblatts.

A.1 Gehölzsanierung:

· Übersichtskarte mit der Lage des Gehölzes entsprechend S. 3 Nr. 4.4 des Maßnahmeblatts sowie bei einer Aufteilung in Jahresscheiben eine Skizze oder Beschreibung, aus der eindeutig hervorgeht, welche Teile des Gehölzes in welchem Jahr von der Maßnahme betroffen sind.
A.2 Anlage von Hecken, Feld- und Ufergehölzen:

· Pflanzplan bzw. Pflanzschema, in dem die Anordnung der einzelnen Gehölzarten, die Pflanzabstände sowie die Größe der Pflanzfläche dargestellt sind

· Übersichtskarte zur Lage der Maßnahmenfläche entsprechend S. 3 Nr. 4.4 des Maßnahmeblatts.
A.2 Neuanlage und Nachpflanzung von Streuobstwiesen / Obstbaumreihen:

· Pflanzschema, in dem die Anordnung der einzelnen Obstarten, die Pflanzabstände sowie die Größe der Maßnahmefläche dargestellt sind.

· Übersichtskarte zur Lage der Maßnahmenfläche entsprechend S. 3 Nr. 4.4 des Maßnahmeblatts.
B.4 Betreuung von Amphibienschutzzäunen:
· Übersichtskarte zur Lage der Maßnahme sowie eine genaue Karte mit dem konkreten Verlauf der Amphibienschutzzäune.
S. 3 Dauerhafte Veränderung oder Nutzungseinschränkung der Fläche
Die Hinweise zum Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) gelten entsprechend. 

S.3 Nutzungsberechtigung / Eigentümerzustimmung

Die Hinweise zum Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) gelten entsprechend. 

S.3 Angaben zur Flächenidentifizierung

Die Hinweise zum Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) gelten entsprechend
S. 3 Kombination Förderung 

Bei Maßnahmen mit Flächenbezug ist die Angabe erforderlich, ob auf den betroffenen Flächen die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen nach der Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2007 - Maßnahmen B.1 und B.2) oder der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung (Auw/2007) erfolgt oder vorgesehen ist.  
S. 4 Technik, Maschinen oder Anlagen: 
Die Beantragung der Anschaffung von Technik über dieses Maßnahmeblatt ist nur möglich, wenn die Technik für die Umsetzung einer Maßnahme mit Standardkostensätzen erforderlich ist. 
S. 4 Maßnahmeumfang, Ausgaben und Einnahmen
Bei den Angaben der Kosten gemäß Standardkostensätzen entnehmen Sie die Einheit sowie den geltenden Standardkostensatz bitte der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“, die auf der Internetseite der RL NE eingestellt ist.

Beispiel: 
Einheit und Standardkostensatz in der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“:
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Einheit und Standardkostensatz im Maßnahmeblatt „A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze)“:
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Bei der Ermittlung des Maßnahmeumfangs für Maßnahmen der Gehölzsanierung (A.1) sowie der Anlage von Hecken, Feld- und Ufergehölzen (A.2) sind die Hinweise zur Ermittlung der Flächengröße in den „Merkblättern für Maßnahmen mit Standardkostensätzen“ auf der Internetseite der RL NE zu beachten.
Im Fall der ergänzenden Anschaffung von Technik für die Umsetzung der Maßnahmen sind immer mindestens 3 vergleichbare Kostenangebote einzuholen und dem Antrag beizufügen. Das wirtschaftlichste Angebot ist auszuwählen. Soll von dieser Regelung abgewichen werden, dann ist zusätzlich eine ausführliche Begründung vorzulegen. 

Kosten für im Zusammenhang mit der Maßnahme beantragte Aufwendungen zur Flächenbereitstellung sind im Ergänzungsblatt F aufzuführen.
Im Feld „Einnahmen“ sind etwaige im Zusammenhang mit dem Vorhaben stehende Einnahmen z.B. aus Verkäufen von Gehölzschnitt anzugeben. 
Ausfüllhinweise zum Ergänzungsblatt T: Erklärung zur Anschaffung Technik, Maschinen, Anlagen
Das Ergänzungsblatt T: Erklärung zur Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen ist dann auszufüllen, wenn Sie in Kombination mit den Maßnahmen A.1, A.2, A.4 oder C.2 die Anschaffung (Kauf oder Leasing) von Technik und/ oder Ausstattungsgegenständen beantragen möchten.
Soll für die Durchführung einer dieser Maßnahmen Technik geleast oder gekauft werden, erfolgt die Beantragung der entstandenen Kosten über Leistungen Dritter im Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) bzw. die entsprechenden Felder im Maßnahmeblatt A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze).
Im Fall von Leasing können als Berechnungsgrundlage des auszuzahlenden Betrages nur die bis zum Auszahlungsantrag tatsächlich getätigten Ratenzahlungen an den Leasinggeber berücksichtigt werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Folgekosten (Reparatur, Wartung etc.), die im Zusammenhang mit der Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen entstehen, nicht zuwendungsfähig sind.

Ausfüllhinweise zum Ergänzungsblatt P& M

Es ist je Maßnahme und je zusätzlicher Leistung ein Ergänzungsblatt auszufüllen. 

bei Planungsleistungen:
Bei der Vergabe von Planungsleistungen an Dritte, die nicht durch die verbindlichen Honorartafeln der  HOAI erfasst sind, ist ein Preisvergleich von verschiedenen Planern vorzunehmen. Das Ergebnis dieses Preisvergleichs ist der Behörde zusammen mit dem Förderantrag vorzulegen.
Ausfüllhinweise zum Maßnahmeblatt A.3

Bitte beachten Sie, dass nach Fördermaßnahme A.3 der Richtlinie NE/2007 nur Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände gefördert werden können, die der Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen der naturschutzgerechten Bewirtschaftung und Pflege dienen. Technik und Anlagen, die zur Umsetzung von Maßnahmen nach A.1, A.2, A.4 oder C.2 der Richtlinie NE/2007 benötigt werden, können mit dem Maßnahmeblatt A.1, A.2, A.4, B.4, C.2 (außer Standardkostensätze) bzw. dem Maßnahmeblatt A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze) beantragt werden. 
Ausfüllhinweise zum Maßnahmeblatt – Herdenschutz vor Wolfsübergriffen (A.4)
Für Maßnahmen zur Wolfsprävention gilt eine gesonderte (von der eigentlichen Förderkulisse des ländlichen Raums abweichende) Gebietskulisse. Die Abgrenzung dieser Gebietskulisse ist der Karte unter folgendem Link zu entnehmen: 
http://www.smul.sachsen.de/foerderung/download/Wolf_digit_SN_gesamt_110614.pdf.
Außerhalb der Gebietskulisse für den ländlichen Raum kann eine Förderung von Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch den Wolf (Präventionsmaßnahmen) nicht erfolgen. 
Förderfähig sind Präventionsmaßnahmen für Schafe, Ziegen und Gatterwild (Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild).

Zur Beantragung von Maßnahmen zur Wolfsprävention ist das zusätzliche Ausfüllen des Ergänzungsblattes T: Erklärung zur Anschaffung von Technik, Maschinen oder Anlagen nicht erforderlich. Die notwendigen Angaben sind hier bereits im Maßnahmeblatt Herdenschutz vor Wolfsübergriffen A.4 integriert.

Wenn ausschließlich eine Förderung für Maßnahmen zum Herdenschutz vor Wolfsübergriffen beantragt wird, braucht der gesonderte Finanzierungsplan für die RL NE/2007 nicht ausgefüllt werden. Auch diese Angaben sind bereits im Maßnahmeblatt Herdenschutz vor Wolfsübergriffen A.4 integriert. 
Ausfüllhinweise zum Finanzierungsplan
Für den Finanzierungsplan steht eine am Computer ausfüllbare Version mit hinterlegten Rechenfunktionen zur Verfügung. Für Maßnahmen, die auf der Basis von Standardkostensätzen gefördert werden, ist der Finanzierungsplan RL NE A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze) zu verwenden, für alle sonstigen Maßnahmen der Finanzierungsplan RL NE (außer Standardkostensätze).
Für jeden Finanzierungsplan sind jeweils die Tabellen 1, 2 und 3 (Tabelle 1: Ausgaben, Tabelle 2: Zuwendungen und Tabelle 3: Eigenmittel / Eigenleistungen) auszufüllen! Tabelle 4 (Prüfung Anteil Planungsleistungen, Managementleistungen, Flächenverfügbarkeit) ist nur auszudrucken und einzureichen, sofern Planungsleistungen, Managementleistungen oder Aufwendungen zur Bereitstellung der Maßnahmeflächen beantragt werden. 
Tabelle 1:

In Tabelle 1 „Ausgaben“ sind die jeweils als zuwendungsfähig beantragten Ausgaben und Aufwendungen aufgeteilt auf die Jahre, in denen sie voraussichtlich anfallen, einzutragen (Spalten 3 bis 7). Ggf. anfallende Einnahmen sind in den hierfür vorgesehenen Feldern einzutragen.

Im Finanzierungsplan RL NE A.1, A.2 und B.4 (Standardkostensätze) ist in Tabelle 1 zunächst der Fördergegenstand A.1 oder A.2 (Spalte 1) auszuwählen und anschließend der Maßnahmeumfang (Spalten 4 bis 8) entsprechend der jeweils geltenden Einheit anzugeben. In Spalte 2 ist der jeweilige Standardkostensatz gemäß der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“ auszuwählen. Die Ausgaben werden auf Grundlage dieser Angaben automatisch ermittelt. 

Tabelle 2:

In Tabelle 2 „Zuwendungen“ ist der beantragte Fördersatz anzugeben! In den Spalten 11 bis 15 wird die beantragte Zuwendung entsprechend des angegebenen Fördersatzes sowie der Eintragungen in Tabelle 1 errechnet. Im Kontrollfeld (18) wird der Wert angezeigt, der sich aus den im Finanzierungsplan erfassten Angaben ergeben muss.
Der geltende Fördersatz für Maßnahmen mit Standardkostensätzen ist der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“, die auf der Internetseite der RL NE eingestellt ist, zu entnehmen.
Werden anderweitige Zuwendungen/Zuschüsse oder zweckgebundene Spenden Dritter für das Vorhaben gewährt, sind diese in der hierfür vorgesehenen Zeile anzugeben. Entsprechende Nachweise sind den Antragsunterlagen beizufügen.

Beispiel: 

Fördersatz in der Übersicht „Standardkostensätze mit Fördersätzen RL NE“:
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Fördersatz im „Finanzierungsplan RL NE A.1, A.2, B.4 (Standardkostensätze)“:
[image: image4.png]Ed Microsoft Excel

(2] Datel Bearbeten Ansicht Einfiigen Format Extras Daten Femster WIS 2 Frage hier eingeben -

NEHRHIRPEIS RS- - B = -2 §) | [5es

i arial ~10 - F K Uk E= =598 % o0 € %0 5%
@t 2 c@EK) | [ By g Y9 Bearbeining zuriicksenden... Bearbeinng beenden

o verknipfingen Ml Deckblatt ¥ vis-verknipfungen auficsen & ale Felder aktuialsieren #2 viS-verknipfungen aktualsieren

H33 - 7;
A B € ) E F G i J K L ] G

2 Summe Ausgaben A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
26 (B4 Magnahme-Blat] Mananmeumfang m q

27 |standardkostensatz (€/Enheit) Ausgaben| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Einnahien|

» Summe Ausgaben B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a1 Gesamtausgaben abzuglich Einnahmen:| 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,00)
=Ea| ——

34 die entsprechenden Jahre/Betrage sind vom Antragsteller einzutragen

35 hier werden die Betrage vom Programm errechnet

35 [Bitte prifen Sie, ob die hier aufgefihrten Betrige mit Inren Angaben in den Manahmeblittern und dem Basisantrag Ubereinstimment

a7 Seite 2

38 |2 Zuwendungen Arivagsteller

39 Fur Zuwenciungen/Zusehisse DAter unil Spencen sicden Afifagauteriagen efsprechents Nasfweise bmw Untefiagen beiuigen

41 Férdermagnahme beantragter Fordersatz Zuwendung fiir Jahr Zuwendung Kantrolle

42 D) n n n n n gosamt

43 o) i @ i) [0 G (5| (m-y(@bs(e)| (8= (00701

a4 80 436,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00) ssoo| 0. k.

45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o b
a6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o

a7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o

a8 abzgl Zuschilsse Dritter / Zweckgeb. Spenden

49 Beantragte Zuwendung NEJ| __496.00) 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 496.00)

50 Zuwendung gesamt (einschi_ Zuwendungen Dritter) 436,00) 0.0 0.0 0.0 0.0 436,00)

52

53

54 |3 Eigenmittel | Eigenleistungen

57 [Masn. Eigenmittel / Eigenleistungen Eigenmittel Eigenleistung im Jahr Eigenmittel Kontrolle

58 P 2 21 pi P gesamt

EEIE] 0] 21 ] [EE] 23] (25 |-z b @n=[-

60 | alle Eigenmittel / Eigenleistungen pro Jahr: 00of 12400 h

GO M\FP NE fiir Standardk. / [< | s

Zachren~ L | orormen~ \ N 01O &1 ol £ (8] 6] 9+ o~ zadf

Bereit NF





Tabelle 3: 

In Tabelle 3 „Eigenmittel / Eigenleistungen“ sind die Mittel, die durch den Zuwendungsempfänger selbst zur Finanzierung des Projektes aufgewendet werden, aufgeteilt auf die jeweiligen Jahre einzutragen. Im Kontrollfeld (26) wird der Wert der Eigenmittel angezeigt, die entsprechend der Ausgaben sowie der beantragten Zuwendung aufgebracht werden müssen. Sofern die angegeben Eigenmittel von dem im Kontrollfeld automatisch ermittelten Bedarf abweichen, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Die Angaben im Finanzierungsplan sind in diesen Fällen entsprechend zu überprüfen und anzupassen.
Tabelle 4:

Die Werte in Tabelle 4 „Prüfung Anteil Planungsleistungen, Managementleistungen, Flächenverfügbarkeit“ bzw. „Prüfung Anteil Flächenverfügbarkeit“ werden vollständig durch die hinterlegten Rechenfunktionen ermittelt. In Tabelle 4 sind daher keine Eintragungen durch den Antragsteller erforderlich. 
Auszahlung bewilligter Mittel

Eine Förderung nach Richtlinie NE/2007 kann nur unter Beachtung folgender Maßgaben erfolgen: 
1. Die Ausführung der Vorhaben darf erst dann begonnen werden, wenn Sie den Bewilligungsbescheid oder die schriftliche Genehmigung zum förderunschädlichen Maßnahmebeginn erhalten haben. Beginnen Sie vorher mit der Maßnahmedurchführung (auch der Abschluss von Verträgen stellt grundsätzlich einen Beginn der Maßnahmedurchführung dar), erhalten Sie keinerlei finanzielle Zuwendungen für die beantragten Maßnahmen.
2. Vorhaben sind vollständig vorzufinanzieren. Die Zuwendungen werden (außer im Fall entgeltlicher Personalausgaben sowie der Förderung nach Standardkostensätzen) ausschließlich auf der Grundlage bezahlter Rechnungen bzw. bereits erbrachter unentgeltlicher Leistungen ausgezahlt. Bei entgeltlichen Personalausgaben des Zuwendungsempfängers sind durch den Antragsteller die erbrachte Arbeitszeit, belegt durch Stundennachweis, sowie die bisherigen Ergebnisse der Projektumsetzung nachzuweisen. Bei der Förderung auf Basis von Standardkostensätzen ist die Maßnahmeumsetzung Voraussetzung für die Auszahlung. Es ist allerdings möglich, insbesondere bei mehrjährigen Vorhaben, bewilligte Mittel in Form von Teilauszahlungen innerhalb des Bewilligungszeitraumes abzurufen. Auch dann müssen die Belege/Nachweise für die bislang erfolgte Maßnahmedurchführung vorgelegt und (sofern es sich nicht um Personalausgaben oder Standardkostensätze handelt) die der Teilauszahlung zugrunde liegenden Rechnungen und Zahlungsnachweise eingereicht werden. Bei Maßnahmen mit Standardkostensätzen sind Teilauszahlungen nur bei vollständig umgesetzten Teilmaßnahmen (z.B. erfolgter Schnitt eines Teils der Kopfbäume, vollständige Umsetzung der vorgesehenen Gehölzsanierung auf einem Teil der Maßnahmefläche) möglich.
3. Sollten Sie bewilligte Mittel in einem Jahr gar nicht oder nur teilweise abrufen, müssen Sie beantragen, dass der Restbetrag ins nächste Jahr des Bewilligungszeitraumes verschoben wird (Formblatt Mittelverschiebung innerhalb des Bewilligungszeitraums).
Dauert die Maßnahme länger als geplant, so dass der im Bescheid festgelegte Bewilligungszeitraum nicht eingehalten werden kann, müssen Sie eine Fristverlängerung beantragen. Der Antrag auf Fristverlängerung ist formlos, aber unter Angabe von Gründen einzureichen.

Die Anträge zur Auszahlung, Mittelverschiebung oder Fristverlängerung müssen i. d. R. bis Ende Oktober des jeweiligen Jahres eingegangen sein. Andernfalls können Sie keinen Anspruch auf Auszahlung der bewilligten Summe geltend machen.
Übersicht Anlagen zum Antrag auf Förderung nach der Richtlinie Natürliches Erbe

Diese Übersicht enthält keine vollständige Aufzählung der erforderlichen Anlagen, sondern soll vielmehr eine Hilfestellung bei den allgemein relevanten Anlagen geben. Ggf. müssen Sie je nach Einzelfall weitere Anlagen beifügen. 
	Anlagen zum Basisantrag

	Bezeichnung der Anlage
	Bemerkung
	zu ...

	Nachweis über Nichtvorliegen der Vorsteuerabzugsberechtigung
	nur von Juristischen Personen des privaten Rechts sowie Trägern von Unternehmen vorzulegen
	4.
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	Anlagen zum Ergänzungsblatt P& M

	Bezeichnung der Anlage
	Bemerkung
	zu ...

	Detaillierte Beschreibung der Planungs- bzw. Managementleistung
	nur wenn Platz auf Ergänzungsblatt nicht ausreichend
	1.

	Nachweis der fachlichen Qualifikation
	nur bei Planungsleistungen
	3.

	Angebote für Lieferungen und Leistungen Dritter
	
	4.

	Kalkulation der Personal- und Sachaufwendungen
	
	4.

	Arbeitsvertrag bei entgeltlichen Personalaufwendungen
	Sofern Arbeitsverhältnis bei Antragstellung bereits besteht.
	4.


	Anlagen zum Ergänzungsblatt T

	Bezeichnung der Anlage
	Bemerkung
	zu ...

	Nachweis, dass Leasing kostengünstiger als Miete
	im Fall von Leasing
	2.

	Nachweis, dass Technikerwerb kostengünstiger als Miete
	im Fall von Erwerb
	3.1

	Nachweis, dass Anschaffungskosten ≤ Marktwert und dass Anschaffungskosten ≤ Kosten für gleichartiges neues Material
	nur bei Anschaffung von gebrauchten Gegenständen
	3.2

	Formular zur Einhaltung der KMU-Definition
	nur bei Anschaffung von gebrauchten Gegenständen
	3.2


	Anlagen zum Ergänzungsblatt F

	Bezeichnung der Anlage
	Bemerkung
	zu ...

	Kalkulation Ausgaben für einmaligen kapitalisierten Ausgleich
	
	2.1

	Bestätigung Ausgaben für Grundstückserwerb
	
	2.1

	Angebot/Schätzung Ausgaben für Vermessung der Fläche
	
	2.1

	Angebot/Schätzung Ausgaben für Grundstücksteilung
	
	2.1

	Angebot/Schätzung Ausgaben für gutachtliche Ermittlung des Verkehrswertes oder des einmaligen kapitalisierten Ausgleichs
	
	2.1

	Angebot/Schätzung Nebenausgaben für Flächenbereitstellung und dingliche Sicherung
	
	2.1

	Zustimmung des Eigentümers zum Verkauf
	
	2.2


	Anlagen zum Finanzierungsplan

	Bezeichnung der Anlage
	Bemerkung
	zu ...

	Übersicht über die finanziellen Verhältnisse kommunaler Körperschaften
	Nur für kommunale Körperschaften
	

	Nachweise zu Zuwendungen / Zuschüssen Dritter sowie zweckgebundener Spenden 
	Nur sofern Zuwendungen / Zuschüssen Dritter oder zweckgebundene Spenden zur Finanzierung des Vorhabens beitragen.
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